
Mitgliedsantrag       
   

AV-Büchenau 1963 e.V. 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, dem  „Angelverein-Büchenau e.V.“ beizutreten.  

Dazu müssen Sie bitte noch das folgende Formular vollständig ausfüllen.   

PERSONENDATEN 

Name:        Vorname:   

Straße:       Nr.:   

PLZ:        Ort:    

Telefon:       Mobiltelefon:  

E-Mail:    

Geburtsdatum:         Geburtsort: 

Eintritt (Datum):                                   Jahresfischereischein: 

Ich bin im Besitz eines gültigen Jahresfischereischeines                                                          JA                   Nein  

 

Ausgestellt am / durch ________________________  /  _____________________________________________ 

Gültig bis:  ______________________ 
 

 
Die aktuellen Mitgliedsbeiträge entnehmen Sie bitte aus der gültigen Finanzordnung des AV-Büchenau e.V., die 
auf der HOMEPAGE des AV-Büchenau zum Download zur Verfügung steht. 

Zahlungsweise (nur Lastschrifteinzug möglich) 

Hiermit ermächtige ich den AV-Büchenau e.V. den jeweils aktuellen Jahresbeitrag zurzeit in Höhe von  _________ € 
jährlich im Voraus zu Lasten meines Kontos bis auf Widerruf einzuziehen: 

Kontonummer:        ____________________________________________ 

Bankleitzahl:       ____________________________________________. 

Kreditinstitut:       ____________________________________________. 

 

_________________________ x____________________  _____________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber   Kontoinhaber (Druckbuchstaben) 

 
UNTERSCHRIFT x 
 
Mit dieser Erklärung trete ich dem  AV-Büchenau  e.V.  bei. Durch den Beitritt entstehen gegenüber dem AV-Büchenau e.V. keinerlei finanzielle, 
materielle sowie sonstige Forderungsansprüche. Die Mitgliedschaft kann vom Mitglied nur zum Ende eines jedes Jahres -mit einer Kündigungsfrist 
von 6 Monaten- gekündigt werden. Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen ist nicht möglich. Der Vorstand des  AV-Büchenau e.V.  
behält sich das Recht vor, Mitglieder in begründeten Fällen auszuschließen. In den ersten 12 Monaten der Mitgliedschaft bedarf es keinerlei 
Begründungen um ein Mitglied vom Verein (AV-Büchenau e.V.) auszuschließen. Ein Ausschluss kann in den ersten 12 Monaten der Mitgliedschaft 
jederzeit  (ohne Einhaltung von irgendwelchen Fristen)  erfolgen. 

 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  (Bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  

 
Bankverbindung: Volksbank Stutensee Hardt; Konto-Nr. 30 32 000;  BLZ: 660 610 59  

                                                                           Sparkasse Kraichgau  Konto-Nr.:  0000 9466;  BLZ:  663 500 36                                 (Std.07.2011) 



Finanzordnung des AV - Büchenau e.V. 
ab dem 01.01.2011 

Beiträge / Gebühren in EURO (€) 
 

Aufnahmegebühren / Jahresbeiträge / Soll-Arbeitsstunden / Sonstige Gebühren werden durch Be-

schluss des Gesamtvorstandes geregelt. 

 

 

Ziffer 1 - Jahresbeiträge / Aufnahmegebühren  

 

* Aufnahmegebühren   (Erwachsene)   einmalig          150,00 €  

* Vereinsbeitrag aktiv   (Erwachsene)   jährlich  72,00 €  

* Vereinsbeitrag aktiv   (Rentner)   jährlich  55,00 €  

* Vereinsbeitrag aktiv   (Schüler/Studenten > 18 J.) jährlich  30,00 €  

* Vereinsbeitrag aktiv   (Jugendliche < 18 Jahre) jährlich  20,00 €  

* Vereinsbeitrag   (Passive Mitglieder)  jährlich  20,00 €  

* Bootskarte        jährlich  10,00 €  

* Die Ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei. 

 

Die Aufnahmegebühr wird erst nach dem Schnupperjahr erhoben.  

Schnupperjahrbedingungen:  

Vorschuss von 10 € / Std. x 25 = 250,00 EURO. 

Aktivbeitrag von 72,00 € und Einbringung von 25 Pflichtarbeitsstunden. 

 

 

Ziffer 2 – Soll-Arbeitsstunden / Ausgleichszahlungen 

 

Ausgleichszahlung für jede nicht geleistete Pflichtarbeitsstunde    15,00 €  

 

Jedes aktive Mitglied (außer Ehrenmitglieder, Rentner und Jugendliche) ist verpflichtet, pro Jahr 25 

Pflichtarbeitsstunden dem Verein gegenüber zu erbringen. 

 

 

Ziffer 3 - Tageskarten 

 

Tageskarte          10,00 €  

 

Mit der Tageskarte ist der Angler berechtigt, am Baggersee Fahrteich nach den gesetzlichen Bestimm-

ungen zu angeln.  

Er ist uneingeschränkt verantwortlich für sämtliche Vorkommnisse, die er als Tageskarteninhaber  am 

Baggersee Fahrteich verursacht.  

 

 

Ziffer 3 - Beschlussfassung 

 

Beschlussfassung durch die Jahreshauptversammlung vom 22.01.2010. 

25 Ja;  2 Nein  und eine Stimmenthaltung.  

 

 

 

gez.: Ulrich Thiel      gez: Rainer Lohmann 

(1.Vorsitzender, komm.)      (1.Schatzmeister) 
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